
Vaduz schafft sich ebenfalls ein Elektro-Leihauto an 
Auslastung der Sponti-Cars in anderen Gemeinden überzeugt Gemeinderat: Der Vertrag mit dem Anbieter läuft mindestens für drei Jahre.  

Nicht jeder kann oder möchte 
sich ein Fahrzeug leisten; ab 
und zu wird es dennoch benö-
tigt. In einigen Haushalten er-
setzt Car sharing das Zweit- 
oder Drittauto. Mehrere Ge-
meinden im Land haben mit 
solchen Modellen bereits posi-
tive Erfahrungen gesammelt, 
was den Vaduzern nicht ent-
gangen ist: Bald steht auch im 
Städtle 22 ein beschrifteter Re-
nault Zoe , den sowohl Einwoh-
ner als auch Gäste per App mie-
ten können. Er soll der Allge-
meinheit rund um die Uhr zur 
Verfügung stehen; es sind keine 
Sperrzeiten für die Verwaltung 
vorgesehen. Je nach Nutzungs-
dauer wird ein gestaffelter Preis 
pro Stunde verrechnet.  

Den Antrag stellte die Ener-
giekommission in Vaduz. Am  
3. März hat der Gemeinderat 
einstimmig dem Finanzbe-
schluss von 30 000 Franken 
zugestimmt, um ein Carsharing-

Fahrzeug anzuschaffen und drei 
Jahre betreuen zu lassen. In der 
Pauschale seien sämtliche Kos -

ten für Betrieb, Versicherung 
und Unterhalt (inklusive Mehr-
wertsteuer) inbegriffen. Unter-

halten wird das Carsharing-
Fahrzeug von der Firma Sponti-
Car aus Altendorf, die sich auch 

um die Elektroautos in Ruggell 
(seit 2018), Triesen (seit 2020) 
und Schaan (seit 2024) küm-
mert. Die Mindestvertragsdau-
er mit dem Unternehmen be-
trägt drei Jahre. Von den exter-
nen Mieteinnahmen werden 
der Gemeinde Vaduz 75 Pro-
zent zurückvergütet.  

Ruggeller Sponti-Car fuhr 
2025 um die halbe Welt 
Was den Vaduzer Gemeinderat 
vom Carsharing-Modell über-
zeugt hat: Die Lösung verbinde 
Umweltschutz, Innovation und 
Bürgernähe. Zu dem Beschluss 
wird im Protokoll der Gemein-
deratssitzung festgehalten: «Es 
schafft einen echten Mehrwert 
für die Gemeinde und stärkt 
den Zusammenhalt vor Ort. 
Die Einwohnerinnen und Ein-
wohner bleiben mobil – klima-
freundlich und flexibel.» 

Ausserdem hätten die Er-
fahrungen in den Gemeinden 

gezeigt, dass deren Elektroau-
tos gut ausgelastet sind. Spit-
zenreiter bei der Nutzung ist 
seit Jahren das Sponti-Car in 
Ruggell: 2025 wurden in der 
Unterländer Gemeinde 388 Bu-
chungen verzeichnet und insge-
samt 23 731 Kilometer gefah-
ren. Dies entspricht etwas mehr 
als die Hälfte des Erdumfangs. 
In Triesen waren es 291 Bu-
chungen (17 805 Kilometer) 
und in Schaan 172 Buchungen 
(6883 Kilometer). Was die Zah-
len bisher zeigen: Je etablierter 
und bekannter das Modell in ei-
ner Gemeinde ist, desto höher 
die Nutzung – die Einwohner-
zahlen spielen hingegen weni-
ger eine Rolle.  

Wie das neue Leih-Elektro-
auto in Vaduz ankommt, wird 
sich mit der Zeit zeigen. Damit 
es so schnell wie möglich zur 
Verfügung steht, hat sich die 
Gemeinde für ein Vorführmo-
dell entschieden. (gk)

Wie in Ruggell setzt die Gemeinde Vaduz auf einen Renault Zoe. Bild: Andreas Laternser
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Rechtsgutachten versus Bauchgefühl 
Darf die Regierung Millionen für die neue Landesbibliothek annehmen, nachdem der Landtag dem Projekt einen Riegel vorschob? 

David Sele 
 
Das Projekt Neubau Landesbi-
bliothek wirft einen Graben auf. 
Auf der einen Seite steht die po-
litische Realität: Im Juni 2024 
verweigerte der Landtag einen 
Ergänzungskredit für die Um-
nutzung des alten Post- und 
Verwaltungsgebäudes zur Lan-
desbibliothek. Daraufhin such -
te die Regierung Sponsoren, 
fand diese in der Gemeinde Va-
duz sowie in privaten Stiftun -
gen und baut nun ein Projekt, 
das der Landtag eigentlich aus-
bremsen wollte. Politiker aller 
Parteien forderten in der Folge 
vehement, dass das Parlament 
das letzte Wort haben müsse.  

Auf der anderen Seite die ju-
ristische Auslegung: Ein 21-sei-
tiges Rechtsgutachten, verfasst 
von dem Juristen und Altregie-
rungsrat Michael Ritter, stellt 
fest, dass die Regierung den 
Landtag nicht fragen muss – ja 
nicht einmal fragen darf, ob er 
die Millionenschenkung aus 
Va duz annehmen will. Doch wie 
kommt der Gutachter zu die-
sem Schluss, der dem Bauchge-
fühl vieler Parlamentarier so 
fundamental widerspricht? Ein 
Überblick anhand von fünf zen-
tralen Streitpunkten. 

Rechtsgrundlage  
und Finanzhoheit 
Die Abgeordneten Christoph 
Wenaweser (VU) und Daniel 
Seger (FBP) argumentierten im 
vergangenen Herbst, dass das 
Finanzhaushaltsgesetz keine Be -
stimmungen zum Umgang mit 
Schenkungen enthalte. Wena-
weser pochte daher auf das 
rechtsstaatliche Prinzip «kein 
Handeln ohne Gesetz» und fol -
gerte, dass zumindest die Ver-
wendung der geschenkten Gel-
der zwingend der Finanzhoheit 
des Landtags unterstehe. Gut-
achter Ritter widerspricht die-
ser Auffassung. Er stützt sich 

auf Artikel 48 der Finanzhaus-
haltsverordnung, der Finanzbei -
träge von dritter Seite zu einer 
Teil finanzierung von staatlichen 
Hochbauprojekten explizit er-
laube.  

Die Finanzhoheit des Land-
tags greife bei Ausgaben, die 
nicht budgetiert seien oder den 
bewilligten Rahmen überstei-
gen. Ritter argumentiert: Der 
Landtag hat 2019 einen Ver-
pflichtungskredit über 22 Mil-
lionen Franken und 2023 einen 
Ergänzungskredit über 2 Millio-
nen Franken gesprochen. Diese 
Finanzbeschlüsse wurden nie 
aufgehoben. Da das Land für 
das Projekt nun kein neues, un-
budgetiertes Geld mehr in die 
Hand nehmen muss, werde der 
vom Parlament gesteckte finan-
zielle Rahmen nicht überschrit-
ten. Die fehlenden Millionen 
werden durch die Gemeinde 
Vaduz und Private abgedeckt.  

Darf die Regierung 
Spender suchen, wenn 
der Landtag Nein sagt? 
Für Marion Kindle-Kühnis 
(DpL) stellte das Vorgehen der 
Regierung einen klaren Verstoss 
gegen die Staatsordnung dar. 
Die Regierung habe nach dem 
Nein des Landtages im Frühling 
2024 eigenmächtig nach Spon-
soren gesucht. Wenn das Parla-
ment nun nicht entscheiden 
könne, ob es dieses Sponsoring 
überhaupt wolle, werde die Ge-
waltenteilung verletzt, weil die 
Regierung ein Landtags-Nein 
faktisch umgehe.  

Gutachter Ritter dreht bei 
der Frage den Spiess um: Die 
Verfassung weise der Regie rung 
die vollziehende Gewalt zu 
(Exe kutive). Wenn ein rechts -
gültiger Finanzbeschluss vorlie-
ge und die fehlende Finanzie-
rung durch rechtmässige Dritt-
mittel gesichert sei, handle die 
Regierung lediglich in ihrer 
exekutiven Kompetenz. Ritter 

folgert daraus: Es sei der Regie-
rung gar nicht erlaubt, dem 
Landtag bestimmte Geschäfte 
zur formellen Zustimmung zu 
übertragen, wenn die Zustän-
digkeit rechtlich bei der Exeku-
tive liege. Und auch der Land -
tag dürfe Aufgaben, für die er 
nicht zuständig sei, nicht ein-
fach an sich ziehen. Eine for-
melle Abstimmung zu fordern, 
würde gemäss dieser strikten 
Auslegung die Gewaltenteilung 
verletzen. 

Welche Konsequenzen 
hat die Schenkung für 
das Bauprojekt? 
Wesentlich für die Frage, ob der 
Landtag etwas zu entscheiden 
hat, sind gemäss Ritter die Be-
dingungen der Schenkung. Die 

Gemeinde Vaduz engagiert sich 
insgesamt mit 8,73 Millionen 
Franken. Im Gegenzug erhält 
sie Nutzungsrechte an Lager-
räumen, der Tiefgarage und 
dem Veranstaltungsraum inklu-
sive Mitspracherecht bei der 
Namensgebung.  
Entscheidend ist gemäss Gut-
achter Ritter nun, ob dadurch 
faktisch ein neues, verändertes 
Projekt entsteht. Eine erneute 
Zustimmung des Landtages 
wäre zwingend, wenn der Ge-
meinde derart weitreichende 
Rechte eingeräumt würden, 
dass die eigentlichen Interes -
sen der Landesbibliothek mass-
geblich beeinträchtigt wären. 
Als Extrembeispiel nennt der 
Gutachter die exklusive Über-
lassung eines ganzen Stock-
werks an die Gemeinde Vaduz. 

Die aktuell ausgehandelten Ge-
genleistungen bewertet Ritter 
hingegen als nicht massgeblich 
störend für den Bibliotheksbe-
trieb. Das Projekt bleibe in sei-
nem Kern dasselbe. Somit be-
nötige die blosse Erhöhung des 
Gemeindebeitrags samt der de-
finierten Nutzungsrechte kei-
nen neuen Landtagsbeschluss. 

Was zählt das 
«Geschwätz von ges-
tern»? 
Als der Landtag 2024 den Er-
gänzungskredit ablehnte, er-
klärten Regierungsvertreter, 
unter anderem Regierungschef 
Daniel Risch, klipp und klar: 
«Wenn wir zu dem nein sagen, 
dann heisst es, wir bauen dort 
gar nichts». Auch die damalige 

Infrastrukturministerin Graziel -
la Marok-Wachter kündigte im 
Februar 2025, im Vorfeld der 
Abstimmung in der Gemeinde 
Vaduz, an, dass sich der Land-
tag erneut mit dem Projekt be-
fassen werde. Zudem existiert 
ein alter Regierungsbeschluss, 
der einen Bericht und Antrag 
explizit zur «Beschlussfas sung» 
vorsah.  

All das ändert gemäss Gut-
achten aber überhaupt nichts 
an der rechtlichen Ausgangsla-
ge: Wie die heutige Regierung 
mit diesen früheren Ankündi-
gungen umgeht, sei eine rein 
politische Frage. Rechtlich sei 
die heutige Regierung jeden-
falls nicht an die Ankündigun-
gen früherer Regierungsmit -
glie der gebunden. Auch eigene 
Regierungsbeschlüsse könne 
die Exekutive jederzeit abän-
dern, solange dadurch keine 
schützenswerten Rechtspositio -
nen Dritter, wie beispielsweise 
unterschriebene Verträge, ver-
letzt würden.  

Kenntnisnahme als Aus-
weg aus politischem 
Dilemma 
Abgeordnete wie Manuela Hald -
ner-Schierscher (FL) betonten 
vehement, dass es hier um 
Transparenz und die politische 
Kultur gehe. Nur ein erneuter 
Beschluss schaffe eine klare Le-
gitimation für die Weiterfüh -
rung des Bauprojekts im Zen-
trum von Vaduz.  

Angesichts die ser politi schen 
Brisanz verweist Ritter auf die 
staatsrechtliche Lehre, wonach 
in Ausnahmefällen eine «frei-
willige Konsultation» des Parla-
ments sinnvoll sein kann, wenn 
politische Rückendeckung er-
wartet wird. Das Parlament wird 
informiert und kann debattie-
ren, darf aber nicht formell über 
den Bau entscheiden. 

Genau diesen Weg hat die 
Regierung nun auch gewählt.  

So soll das alte Postgebäude nach dem Umbau zur neuen Landesbibliothek aussehen. Visualisierung: zvg


